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Was stationäre Behandlungen bei psychischen Erkrankungen angeht, fährt man mit PKV
definitiv sehr viel besser. Sowohl was Wartezeiten als auch Qualität und Behandlungsumfang
angeht.

Inzwischen kann man zwar häufig auch mit Antrag als GKV Patient:in in diese Kliniken, man
muss dann aber entsprechend draufzahlen.

Aber hier gibt es bei der PKV teilweise durchaus Einschränkungen was z.B. die
Behandlungsdauer angeht, je nach Tarif.

In der ambulanten Behandlung sind die Unterschiede sicherlich anders. Auch weil je nach Tarif
die Anzahl der Therapiestunden durchaus eingeschränkter sein kann als in der GKV. Die
Beantragung scheint auch etwas aufwändiger für die Behandler, zumindest wurde mir das mal
so gesagt.
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